
CHRISTOPH M O H R 

GEBUNDENES ADELSVERMöGEN - SCHLOSS UND AUSSTATTUNG 
UNTER FIDEIKOMMISSA B WICKL UN GSRECHT 

D l Kollegen der Verwaltungen der Staatlichen Schlös
ser und Gärten entwickeln zwangsläufig ein anderes Ver
hältnis zu Schloß und Ausstattung als die Lindesdenkmal
pfleger, denn sie haben das bauliche Eibe des Feudalismus 
seiner ursprünglichen Funktionen entkleidet, sozusagen le
blos übernommen, ohne Bewohner aber damit auch oft oh
ne die inneren Zusammenhänge zwischen Architektur. Aus
stattung und Leben - und wenn sie auch nur auf der Grund
lage eines anachronistischen Verharrens weiterbeständen. 

Bei Bildungsfahrten zu englischen oder französischen 
Schlössern schätzen wir die Initiative und das Repertoire an 
Frhaltungsstrategien einer ebenso findigen wie standesbe
wußten alten oder neuen Bewohnerschaft, die die Erhal
tung von Haus und Garten <>lt professionell betreibt und 
aus dem Kulturdenkmal selbst beträchtliche Einkünfte zu 
seiner 1 nierhaltung erwirtschaftet. Bei uns sind solche Bei
spiele aktiven Selbsteinsatzes und der Fntwicklung unter
nehmerischer Strategien seltener anzutreffen, auch gibt es 
nicht die bewährten Möglichkeiten eines National Trust als 
letzte Rettung oder der zinslosen Revolving Founds zur 
langfristigen Finanzierung von Instandsetzungsmaßnah-
men. 

Als Gnmdlage für die Erhaltung großer Häuser ist sicher 
einmal die felsenfeste Überzeugung und Ausdauer vonnö-
ten, den Besitz der Familie erhalten und intakt an die näch
ste Generation weitergeben zu wollen. Dieser Wille, den 
Glanz und das Ansehen der Familie in Form des Besitzes 
fortdauern zu lassen, ist prinzipiell vorhanden. Nur Sind die 
Einkünfte, meist aus Land- und Forstwirtschaft, oft nicht 
mehr ausreichend, um den Bestand der Häuser und des In
ventars zu sichern. 

Manche der berechtigten Nachkommen sind in bürgerli
chen Berufen tätig und in den Großstädten beschäftigt, die 
weitab von den Sitzen liegen. Diese werden zu Wochen
end-Residenzen. Diese Art des Einkommens scheint oft 
nicht die schlechteste Lösung für den Besitz, denn damit 
verbunden ist auch meist das betriebswirtschaftliche Wis
sen, das heute nötig ist. ein großes Haus dauerhaft zu un
terhalten. 

Anders als in England sind hier aber nur wenige Ei
gentümer bereit und in der Lage, sich selbst als zum Inven
tar gehörig als -Ausstattungsstücke- im Interesse der dau
ernden Erhaltung des Kulturdenkmals zu verstehen. Zu
mindest in Hessen drängt sich der Eindmck auf. daß es da 
an Phantasie und Unternehmersinn mangelt, wo es um die 
Öffnung der Häuser und ihrer Ausstattung und um die Er
schließung neuer Quellen für Einkünfte zur Unterhaltung 
des Erbes geht. Hatte der Schlösserverwalter den Gegen

stand seiner Sorge und Pflege quasi -besenrein- aufgrund 
politischer Veränderungen übernommen, so waren die Fa
milien der kleineren Herrschaften zwar rechtlich ihrer 
Macht ledig, spielten aber weiterhin zumindest eine gesell
st haltlich-traditionsgeprägte Rolle innerhalb der lokalen 
Elite des ehemaligen Herrschaftsbereiches, und der Staat als 
Aufsichtsliehörde hatte dort von Anfang an nur die Rolle 
des zwangsläufig geduldeten Kontrolleurs der aufgrund der 
Sichenmgsbeschlüsse gebundenen Familienvermögen. 

Um den rechtlichen Charakter des gebundenen Adels
vermögens in Deutschland verständlich zu machen, muß 
ich llinen einen längeren Exkurs in die Geschichte eines 
Rechtsinstitutes zumuten, das Familienfideikommiß ge
nannt wird. 

-/ he Rechtsnatur ihr Fideikom misse 

Bin großer Teil des unter Denkmalschutz stehenden Adels-
hesitzes, heispielsuvise Burgen. Schlösser und Herrensitze. 
Unterliegt über die Vorschriften des DSchG hinaus weiteren 
Einschränkungen aufgrund des Abwicklungsrechts der Fa-
milienfideikommisse. Dies gilt dann, wenn das denkmals-
werte Gmnileigentum und sein Zubehör zu einem Vermö
gen gehört, das früher aufgrund landesrechtlicher Vor
schriften gebunden, d.h. der freien Verfügung des jeweili
gen Eigentümers entzogen war. 

Die gebräuchlichste Form dieses gebundenen Adelsver
mögens war bis zum 19. Jahrhundert das sogenannte Fa
milienfideikommiß, das sich sowohl im preußischen als 
mu h im gemeinen Recht herausgebildet hat; daneben gab 
es noch weitere Rechtsformen gebundenen Vermögens wie 
Leben, Stammgüter. Familienstiftungen. Kondominate oder 
Hausiermögen. Hauptzweck eines Fideikommisses und 
ähnlicher Rechtsformen war es. eine Vermögensmasse auf 
Generationen hinaus einem Adelgeschlecht zu erhalten, in
dem dem unmittelbaren Eigentümer die Verfügung über 
das Vermögen entzogen wurde. Insofern ähnelt das Fidei
kommiß einer (Familien-/Stiftung; im Gegensatz zu dieser 
war es aber keine eigene juristische Person, sondern stand 
im Eigentum des jeweiligen Besitzers. Tatsächlich halte die
ser Besitzer aber nur eine Art .Meßbrauch am Fideikom-
mißvermögen; das Recht, dieses Vermögen zu belasten oder 
zu veräußern stand nicht ihm. sondern - und auch dieser 
nur in eingeschränkter Form - der Familie zu. Die Familie 
hatte, wie das preußische Recht es folgerichtig ausdrückte, 
das -Obereigentum- (§ 72 II 4 AIR). 

Auch im Todesfälle des Fideikommißeigentümers teilte 
das gebundene Vermögen nicht das Schicksal des sonstigen 
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(freien) Vermögens des Verstorbenen; das Fideikommiß fiel 
vielmehr nach den Regeln der Sukzessionsordnung der Stif-
tungsurkunde dem nächstberufenen Familienmitglied zu. 
Für diese Sukzessionsordnung bildeten sich verschiedene 
Typen heraus, insbesondere Seniorate (der jeweils Fami
lienälteste wird Rechtsnachfolger, § 135 II 4 AIR), Majorate 
(der dem Stifter Nächstverwandte, unter mehreren gleich 
nahen Verwandten der Älteste, wird Rechtsnachfolger, §145 
II 4 AIR), Minorate (der dem Stifter Nächstverwandte, unter 
mehreren gleich nahen Verwandten der Jüngste, wird 
Rechtsnachfolger. § 146 II 4 AIR) und Primogenituren (der 
jeweils erstgeborene Sohn des letzten Besitzers wird Rechts
nachfolger, § 149 II 4 AIR).-' 

Inhalt und Zweck dieses alten Rechtsinstitutes, das sich so
wohl vom römischen als auch vom germanischen Recht her
leitet, war es, den -splendor familiae et nominis- von Gene
ration zu Generation aufrecht zu erhalten und der Familie 
ihre hervorragende wirtschaftliche, soziale und auch politi
sche Stellung zu sichern. Deshalb mußten die Fideikom-
mißgüter unveräußerlich, unbelastbar und unteilbar bleiben. 

Ursprünglich forderte die germanisch-deutsche Rechts
auffassung gleiche Rechte für die Brüder, wie dies zu Be
ginn des •ParzivaL von Wolfram von Eschenbach zum Aus
druck kommt, wo er die Primogenitur als -fremdiu zeche» 
bezeichnet: 

•Sie ballen's noch, wie man es hielt, 
wo welsches Recht galt oder gilt 
- es kommt auch vor im deutschen Land, 
das ist euch ohnehin bekannt-. 
wer Herr dort war der Lande, 
der verjagte ohne Schande 
- es ist die Wahrheit, glaubt es wohl.'-, 
daß der älteste Bruder haben soll 
des Vaters ganzen Erbteil, 
Das war des Jüngeren Unheil. 
wenn ihm der Tod das Recht verkehrt. 
das Vaters Leben ihm gewährt. 
Bisher war es gemeine 
jetzt herrscht nur noch der eine^ 

Mit der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. von 1356 reagierte 
zuerst der hohe Adel auf das vom römischen Recht seil dem 
Hochmittelalter vermittelte Prinzip der Realteilung, das eine 
Bedrohung des Familienerbes und der politischen Macht 
der großen europäischen Häuser darstellte. Damit wurde 
verfassungsrechtlich der Grundsatz der Unteilbarkeit der 
Reichskurfürstentümer besiegelt. Andere Tcrritorialherren 
folgten diesem Vorbild; für den nicht fürstlichen niederen 
Adel mußten andere rechtliche Verfahren gefunden wer
den. Vorbild waren die spanischen Majorate, die, über die 
habsburgischen Lande vermittelt* die Quelle darstellten, aus 
denen im 16. und 17. Jahrhundert in Deutschland das mo
derne Familienfideikommiß entstand. Die Französische Re
volution schaffte mit dem code civil dieses Sonderrecht 
1792 ab, aber es kehrte unter Napoleon in privatrechtlicher 
Form wieder. 
-Es war seit jeher eine demokratische Forderung, diese Re
likte des Feudalismus aufzulösen und abzuschaffen: bereits 
der Entwurf der Reichsverfassung von IS'(9 forderte in 
§170 die Auflösung der gebundenen Vermögen. Dennoch 

blieben Familienfideikommisse und verwandte Institute im 
19- Jahrhundert die am weitesten verbreitete Rechtsform des 
Grundadelsvermögens. Auch durch das am 1.1.1900 in 
Kraft getretene BGB sind die gebundenen Adelsvermögen 
nicht beseitigt worden; sie blieben vielmehr gemäß Art. 59 
EGBGB weiter bestehen. Die Weimarer Reichsverfassung 
forderte in Art. 155 Abs. 2 Satz 2 wiederum, Fideikommisse 
und sonstige gebundene Vermögen aufzulösen; dennoch 
hielten sie sich auch in der Weimar er Zeit trotz einer Reihe 
gesetzgeberischer Maßnahmen der Länder zäh am Leben. 
So erfolgte die Auflösung der gebundenen Adelsvermögen 
erst durch das Gesetz über das Erlöschen der Familienfidei-
kommisse (FidErlG) vom 6.7.1938 und durch die Durch
führungsverordnung hierzu (DV FidErlG) vom 20.3-1939. 
Diese Rechtsvorschriften sind beute noch in Kraft; siegelten 
als Landesrecht weiter (§ 4 des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften des Fideikommiß- und Stiftungsrechtes vom 
28.12.1950- BGBl. IS. 820). Ihre Rechtsgültigkeit ist auch 
durch den Hessischen Landesgesetzgeber mehrfach bestätigt 
worden (vgl. AbwicklungsVO vom 22.7.1947, GVBl. S. 66; 
§ 27 Nr. 5 des Hessischen Stiftungsgesetzes vom 4.4.1966. 
GVBl. I. S. 77). Trotz der sehr weitgehenden Einschränkun
gen des Eigentums steht das Fideikommijs'abwicklungsrecht 
auch mit Art. 14 GG in Einklang. Denn durch das Gesetz 
vom 6.7.1938 ist nicht ursprünglich j'reies Eigentum kraft 
obrigkeitlichen Eingriffs eingeschränkt und gebunden wor
den, sondern die Inhaber der betroffenen Vermögen wur
den im Gegenteil von früher bestehenden Eigentumsbin
dungen unter dem Vorbehalt einzelner im Interesse der All
gemeinheit weiter bestehender Einschränkungen befreit. 

Auch das Hessische Denkmalschutzgesetz hat - im 
Gegensatz zur Regelung in Baden-Württemberg (vgl. §36 
Abs. 2 DSchG Bad.-Württ.) - die Bestimmungen des 
FidErlG nicht aufgehoben (vgl. Amtl. Begr. 1974 S. 25 sowie 
Rdnr. I zu § 29 DSchG). Soweit eine Sache sowohl die Be
griffsbestimmungen des § 2 (HDschG) erfüllt als auch von 
einem Fideikommißaujlösungsschein erfaßt ist, finden die 
Vorschriften des Denkmalschutzes und des FideikommiJSab-
wicklungsrechts nebeneinander Anwendung: zur Beseiti
gung oder Änderung eines insofern doppelt geschützten 
Kulturdenkmals bedarf es daher sowohl der Genehmigung 
der Denkmalschutzbehörde (§16 DSchG) als auch der Ge
nehm igungsbehörde nach §7 Abs. 1 DV FidErlG- in der Re
gel des Landesamtes für Denkmalpflege. 

Schutzmaßnahmen im kulturellen Interesse 

Das FidErlG bestimmt, daß alle Familienfideikommisse und 
sonstige gebundenen Vermögen mit dem 1.1.1939 erlö
schen (§ 1 Abs. I Satz Ii und freies Vermögen des letzten 
Besitzeis werden (§2). Der Besitzer bleibt aber in der Ver
waltung und Verfügung über dieses theoretisch freie Ver
mögen solange an die früheren Beschränkungen gebun
den, bis ihm vom Fideikommißgeriebt ein sogenannter Fi
deikommißaujlösungsschein erteilt wird (§ 11 Abs. I FidEr
lG). Das Fideikom mißgeriebt darf nach §11 Abs. 4 Satz 4 
FidErlG derartige Aujlösiuigsscheine nur erteilen, trenn es 
zuvor bestimmte Maßnahmen im Interesse der Allgemein
heit und zum Schutz der Erhaltung wertvollen Kulturguts 
getroffen hat (§ 6 FidErlG). 

Bei der Ausgestaltung dieser Schutzmaßnahmen lälst das 
FidErlG und die DV FidErlG den l-'ideikommißgerichlen 
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breiten Brmessungsspielraum: generelle Ausführungen 
über den tatsächlichen Umfang der Eigentumsbeschrän 
klingen bei früher gebundenen Vermögen sind daher nur 
st bwer möglich In der Regel sind die Eigentümer der zu 
schützenden Kulturdenkmäler verpflichtet, die vom Auflö
sungsschein erfaßten (legenstände ordnungsgemäß zu un
terhallen; die Yeräußentng oder Veränderung ist von der 
Zustimmung der Genehmigungsbehördc abhängig. Die Si
cherung der angeordneten Maßnahmen erfolgt einmal 
dinglich durch die (von Amts uvgen beantragte) Eintra
gung von Reallasten oder Sichern ngsbypotheken auf 
Grundstücken des Verpflichteten (§ 7 Abs. 5 DV PldBrlG); 

ferner kann das h'ideikommißgericht bei Zuwiderhandlun
gen gegen seine Anordnungen den Eigentümer mit Geld-
ixler llafistrafen <Erzwingungsslrufen) Megen <§ 7 Abs. 2 
Satz 2 EidErlG). Die im öffentlichen Interesse getroffenen 
Schutz- und Sichernngsmaßnahmen wirken auch gegen 
ülx-r jedem Erwerber oder Besitzer des geschützten Kultur
denkmals (§7 Abs. 2 Satz 1 DV EidErlG): der gute Glaube 
rechtsgeschäftlicher I ni e/her ist allerdings geschlitzt ( f l 
Abs. 3 Satz 1 DV EidErlG). 

Verfahren der Eideikommißabwh klung 

Die Durchführung des EideikommiJ&ibwicklungsrechts ist. 
obwohl es sich um eine reine Veni allungsaufgalK' handelt, 
nach An der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Justiz ülK'rtra-
gen worden. Zuständig ist der l'idcikummi/sscutit beim 
Oberiandesgertcht in ErankJüH a.M. mit Sitz in Kassel <§ I 
der AbwicklungsVO vom 23.7.1947). Entscheidungen des 
Eideikommißgerichtes unterliegen nicht der venvallungsge-
richtlichen Nachprüfung (vgl. § 4 AbwicklungsVO). Aller
dings hat das Eideikommißgericht den I.andeskonsewator 
(Jetzt: das Landesamt Jür Denkmalpjlege Hessen) als Ge-
nehrmgungsbebörde bestimmt und Insofern die AuJ'gaben 
auf das l.andesamt delegiert. Das Umdesaml handelt hier
bei im Auftrag des Eideikommißgerichts. Seine Anordnun
gen unterliegen der Nachprüfung durch dieses Gericht. Ge
gen die Entscheidungen des Eideikominißgerichts ist ein 
Rechtsmitlelivrjähren nicht mrgesehen (§4 Abwicklungs
VO). Doch kann derjenige, der gellend macht, daß er durch 
einen Beschluß des Eideikommißgerichts in einem Grund
recht - in Frage komm! insbesondere das Eigentumsrecht 
nach Artikel 14 GG - verletzt sei. Verfassungsltescbiverde 
beim Bundesverfassungsgericht einlegen (Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4a GG).-> 

Die Hessische Abwicklungsverordnung von 1947 und das 
Bundesgesetz von 1950 schufen die Grundlage, das FidEr-
1G von 1938 jetzt nach dem Krieg in die Praxis umzusetzen. 
Zwischen 1950 und 1952 ergingen die Sicherungsbeschlüs-
se des Fideikommißgerichts in Kassel, mit denen 33 Fami-
lienfideikommisse aufgelöst und die Eigentümer verpflich
tet wurden, die vom Auflösungsschein erfaßten unbewegli
chen und beweglichen Kulturdenkmaler ordnungsgemäß 
zu unterhalten. Zur Finanzierung dieser Unterhaltung wur
den jährliche Summen als Reallasten aus Grund- und Wald-
besitz festgelegt. 

Schon lange vor Erlaß des HDschG im Jahr 197-t wurde 
damit dem Landeskonservator die Fachaufsicht über die 
festen und beweglichen Kulturdenkmäler aus ehemaligem 
Familienfideikommiß übertragen. Die damals mit Siche

rungsbeschluß Ix-legten 33 Familienvermögen umfassen 
Kulturdenkmäler verschiedenster Art, wie Schlösser und 
Flerrenhäuser mit Ausstattung und Assistenzbauten. Bur
gen- und Kirchenminen. Waldgüter und Weingüter. 

Auf Anordnung des Fideikommißgerichts erfolgte in den 
späten vierziger und frühen fünfziger Jahren die systemati
sche Auflistung der Ausstattungen in Form von Listenin-
\ ciliaren durc h den Landeskonservator. oft auf der Grund
lage alter Inventarbücher, die in den Häusern vorhanden 
waren. 

Anhand eines typischen Beispiels will ich versuchen, die 
denkmalpllegerischen Erfahrungen mit der Fideikommiß-
abwicklung in den letzten 45 Jahren zu schildern. 

Ein grätliches Familienfideikommiß in Südhessen wurde 
mit Sicherungsbeschluß vom 14.9.1951 aufgehoben. Es um
faß! neben dem Ilauptschloß mit 6 Gebäuden, einem Park 
mit Orangerie und Marstall mehrere Gärten, 4 Burgman
nen- und Beamienhäuser. Daneben gehört zu dem Besitz 
ein Jagdschloß mit Lustgarten und dessen architektonischer 
Ausstattung. 

Zur Sicherung und Unterhaltung dieser Baulichkeilen 
wurde eine jährliche Reallast von DM 20000,- angesetzt, ei
ne den Verhältnissen nach der Währungsreform angemes
sene Summe. Für die Pflege und l'nterhaltung der Ausstat
tungen und Sammlung wurden DM 10000,- jährlich festge
setzt. 

Das bewegliche Kulturgut des Hauses wird bestimmt 
durch eine systematisch angelegte Sammlung von Antiken, 
mittelalterlicher Kunst und Kunstgewerbe und Gegenstän
de der Jagd neben der üblichen Ausstattung an Mobiliar 
und Gemälden. 
Die Sammlung umfaßt: 

30 antike Portraits, Marmorbüsten und Standbilder. 
28 antike Helme und Wallen. 
36 Positionen antike Kleinplastik. 
S2 Positionen antike Vasen. 
18 Positionen römische Fundstücke aus Limes-Grabungen, 
19 mittelalterliche Grabplatten, 
15 Positionen Glasgemälde, darunter Gläser des 13. und 

14. Jahrhunderts, 
15 spätgotische Bildwerke, 

H l Rüstungen. Hieb- und Stichwaffen, 
18 frühe Handfeuerwaffen, 
22 Positionen Jagdwaffen und Jagdgeräte. 
8 Positionen meisterlicher Jagdwaffen, 

20 Positionen Pokale und Gläser, 
24 Postionen Möbel, darunter viele komplette Garnituren. 
63 Postionen Münzen und Medaillen. 
26 Postionen Drechslerarlx'iten aus Elfenbein. 
72 kapitale Hirschgeweihe. 

147 abnorme Hirschgeweihe, 
536 kapitale und abnorme Rehgehörne und 

24 Familienbildnisse. 

Die Position 1 der Liste der Familienbildnisse -Graf Georg II. 
Brustbild auf Holz, Hans Baidung Grien, dat. 1532- ist in der 
Akte des Landesamtes handschriftlich durchgestrichen und 
mit dem handschriftlichen Vermerk versehen -an Oetker 
1957 verkauft-. 

Der rechtswidrige Verkauf des bedeutendsten und im 
Hinblick auf den Marktpreis wertvollsten Gemäldes der 
Sammlung wurde vom Fideikommißgericht mit Hinweis auf 
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die Aussichtslosigkeit, das Bild zurückführen zu können, 
trotz Insistierens des Landeskonservators nicht geahndet. 
Solche Vorgänge setzten natürlich Zeichen, die von man
chem Standesgenossen richtig verstanden wurden und 
gleichzeitig die Machtlosigkeit der Kontrollbehörde, des 
Landeski>nservators. unterstrichen. 

Etwa zehn Jahre nach dem Verlust des Hans Baidung ge
langten weitere Spitzenstücke der Sammlung, die hochhe-
deutenden Glasmalereien des frühen 14. Jahrhunderts aus 
dem Chor der Dominikanerkirche in Wimpfen, zum Ver
kauf, die zuletzt in die Fenster des Kittersaals eingebaut wa
ren. Glücklicher Erwerber war diesmal eine öffentliche In
stitution, das W'ürttemhergische Landesmuseum in Stuttgart. 
In den Akten tritt der Vertreter der Denkmalpflege als der 
sprichwörtliche Dr. Bedauerlich auf. der vergeblich ver
sucht, das Hessische Landesmuseum in Darmstadt als Kauf-
interessent zu gewinnen, als sei dies der denkmalpflege-
risch günstigere Museumsstandort. 

Den nachträglichen Protest des Landesamtes beantworte
te der Graf mit standesgemäßem Selbstl>ewiißtsein: Zu 
dem Verkauf als solchem mußte ich mich leider ent
schließen, da. wie Sie sicher wissen, die Ertragslage in der 
Forstwirtschaft inzwischen eine katastrophale geworden ist. 
Alle Listen, wie sie aus der Verwaltung eines solchen Ver
mögens heutzutage resultieren, sind im wesentlichen aus 
den Erträgnissen der Forstwirtschaft zu bestreiten. Die fühl
bar gestiegenen Löhne und die im gleichen Zeitpunkt fühl
bar abgesunkenen Molzpreise machten Fingriffe in die Sub
stanz nicht nur bei mir. sondern auch bei anderen Standes
herrschaften notwendig. Im Interesse der Erhaltung des 
Ganzen war ich also gezwungen, von dem sehr vorteilhaf
ten Angebot des Württembergischen Lindesmuseums Ge
brauch zu machen.- Das Schreiben schließt mit einer Be
merkung, bei der man davon ausgehen muß, daß der Graf 
die Rechtslage immer noch nicht begriffen hatte, oder, daß 
er ganz einfach darauf pfiff: -Ich vermag auch heute keine 
bindende Erklärung darüber abzugehen, in der Zukunft 
keine Kunstgegenstände mehr veräußern zu müssen.- Dies 
geschah 1968. 

Bei der Durchsicht der Akten drängt sich der Eindruck 
auf. daß die damaligen Kollegen ihre Arbeitskapazität in er
ster Linie der Erhaltung der Baulichkeilen widmeten, was 
angesichts der Hantholl Mitarbeiter des Landesamtes in 
den fünfziger und sechziger Jahren verständlich ist und hier 
mit mehr Erfolg tätig waren, als bei der Überwachung der 
Inventare. die ja zeitintensive. der Museumsarbeil vei 
wandte Tätigkeit an den Objekten voraussetzt. 

Waren es in dieser .südhessischen Grafschaft zuerst Kunst
gegenstände, die entgegen dem Sicherungsbeschluß des 
Fidcikomniißgcrichtes veräußert wurden, so ging es in den 
frühen siebziger Jahren um den Verkauf des Lustgartens an 
eine Investorengesellschaft mit dem Ziel einer bis zu neun
geschossigen Bebauung. Auch hier wurden wiederum (.las 
Landesamt für Denkmalpflege umgangen bzw. durch Ver-
kaul vollendete Tatsachen geschaffen. 

Durch den Widerstand einer engagierten Öffentlichkeit 
und das zwei Jahre später folgende Denkmalschutzgesetz 
wurden dem Projekt nach langen und komplizierten Aus
einandersetzungen verschiedene Steine in den Weg gelegt, 
so daß der Investor schließlich absprang und den Verkäu
fer wegen Verschweigens der Genehmigungspflicht zur 
Veräußerung der Grundstücke in Regreß nahm. Zur Abrun-

dung dieser Fallstudie ist zu bemerken, daß der Besitzer mit 
dem Versuch, den Sicherungsbeschluß ülx-r das Familien
vermögen durch das ()bcrlandesgcricht auflieben zu las
sen, gescheitert ist. Eine Verfassungsklage wegen Verlet
zung des Eigentumsrechts nach § 14 GG hatte er ange
strengt, aber nicht zu Ende geführt. 

Auch ein jüngerer Versuch, die Sammlungen dem Land 
Hessen zu verkaufen, das dem Kauf nicht abgeneigt war. 
scheiterte an der zu hohen Preisforderung des Grafen. Aus 
dem anhaltenden, hartnäckigen Zuwiderhandeln des Besit
zers spricht ein grundsätzliches Einverständnis der Rechts-
natur der Fideikommisse und der historischen Bedingtheit 
der jetzigen Regelung. 

Zu Beginn der achtziger Jahre w urde die Sammlung vom 
Landesamt für Denkmalpflege auf Vollständigkeit über
prüft. Für diese Tätigkeit gibt es keinen festen Bearbeiter 
am Landesamt. Die Arbeit w urde bezeichnenderweise von 
einem Volontär des Landcsamtes und dem Bezirkskonsei 
vator durchgeführt, die mehrere W ochen vor < )n beschäf
tigt waren. Für die Heißwaffen wurde im Werkvertrag ein 
pensionierter Postbeamter gewonnen, der als Kenner der 
Materie gilt. 

Der Schwund der Listen, die den Sicherungsbeschiüssen 
der Zeit um 1950 zugrunde lagen, beruht nicht immer, wie 
in dem vorgeführten Beispiel, auf ungemeldeten und un-
genchmigten Verkäufen. Ein weiterer Grund liegt in den oft 
ungenügenden Sicherungsmaßnahmen des beweglichen 
Kulturguts, das manchmal verstreut in schwer zu sichern
den Bauteilen untergebracht ist. Effektive Sicherungsanla
gen z.B. an historischen Fenstern sind problematisch und 
in der Regel auch nicht finanzierbar. Deshalb ist das Dieb
stahlproblem ein dauernder Begleiter der Arbeit, es gibt 
kaum ein Haus, das davon nicht heimgesucht worden wä
re, sei es durch gezielte Einbrüche, sei es durch den schnel
len Griff bei Führungen. Ein weiterer Grund der manchmal 
aussichtslos erscheinenden Nicht-Auffindbarkeit von Ge 
genständen resultiert aus Ilmstellungen und Neuarrange
ments durch die Besitzer. Die Dinge sind dann nicht ver
schwunden, sondern nur in der Abfolge der Räume und Sa
lons, die zum Teil bewohnt werden, verstellt. Da den Listen 
von 1950 nur knappe- Beschreibungen, aber keine Photos 
beigegeben sind, ist die Identifizierung bei ähnlichen 
Stücken manchmal nicht möglich. All diese Fehlerquellen 
zusammengenommen ergeben eine sehr unsichere Aus
gangslage zur Überprüfung und konservatorischen Betreu 
ung. 

Seit Beginn der achtziger Jahre fordert das Fideikommiß-
gericht das Landesamt nun zu turnusmäßigen Überprüfun
gen der wichtigsten Sammlungen auf. eine richtige Forde
rung, der das Landesamt allerdings nur mühsam unter Zu
hilfenahme auswärtiger, freier Kräfte nachkommen kann. 
Diese Inventarisationstätigkeit wird vom Landesamt finan
ziert und betreut, wobei den Eigentümern eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten im eigenen Interesse meist ab
gerungen werden muß. 

Diese aktuelle Erfassung und Überprüfung der alten Li
sten mit neu angelegter Photodokumentation, knappen, 
charakterisierenden Texten und Standortlx-stimmung ist 
jüngst im Falle eines fürstlichen Familienfideikommisses in 
Oberhessen abgeschlossen worden. Zwei Kunsthistorike-
rinnen und eine Photographin haben die Arbeit in drei Mo-
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naten bewältigt, der Ausdruck der Liste umfaßt Immerhin 
160 engbeschriebene Seiten. 

Da es sich bei der Ülx:rprüfung des beweglichen Kultur
guts der Fideikonimisse um eine dauernde, regelmäßige 
Aufgalx* handelt, wäre eine feste Einstellung dieser Lei
stung in den Stellenplan des Landesamtes sinnvoll, auch im 
Hinblick auf fachliche Spezifizierung und Kontinuität. Aber 
solche Wünsche wagen wir im Augenblick nicht auszu
sprechen, nachdem der Landesrechnungshof bei einer 
jüngsten Rationalisierungsüberprüfung des Lindesamtes al
len Ernstes vorgeschlagen hat, die Abteilung Inventarisation 
überhaupt einzusparen und durch freie Mitarbeiter im 
Werkvertrag zu ersetzen. 

Die inventarisatorische, konservatorische und restaurato-
rische Betreuung der Bestände der mehr als dreißig Fidei-
kommisse in I lessen ist nelien dem denkmalptlegerischen 
Alltagsgeschäft, das die Kräfte voll in Anspruch nimmt, ei
ne dauernde Aufgabe, die z.Zt. nur notdürftig Ix'trieben 
werden kann. 

Die Fragestellung der Tagung nach der Behandlung der 
Kulturdenkmäler und Ihrer beweglichen Ausstattung, in un
serem Fall unter Fideikommißahwicklungsrcchi, im Ilin-

das entsprechende Einfühlungsvermögen besitzt, Alters
spuren an den Objekten zu erhalten und zurückhaltend 
und sparsam zu erneuern. Auch verfügt er in der Regel über 
genug ungenutzten historischen Raum, wodurch Neubau
wünsche erst gar nicht aufkommen. Hier decken sich die 
Vorstellungen der Eigentümer mit den Zielen der Denkmal
pflege. 

Die Finanzierung der baudenkmalpflegerischen Maßnah
men ist aus den Sicherungssummen der Reallasten von 
1950, in dem geschilderten Fall DM 20000;- jährlich, nicht 
mehr zu decken. Die Sicherung der Reallasten wurde in 
den fünfziger und sechziger Jahren zugunsten des Sied
lungsbaus und Straßenbaus durch Freigabe von Land auf
geweicht und die einmal festgesetzten Summen wurden 
seltsamerweise der Geldentwertung und dem Bauindex nie 
mehr angeglichen. Mit dem Ansteigen des Zuwendungse-
tats des Lindesamtes seit den siebziger und achtziger Jah
ren wurden dann auch Maßnahmen an fideikommißge-
schützten Kulturdenkmalen mit nicht unbeträchtlichen Mit
teln mitfinanziell. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen 
Sinn der Unterhaltung der Fideikommisse aus den Realla
sten ist schließlich doch der Staat und damit der Steuer/all-
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blick auf Vermittlung und Erfüllung zeitgemäßer ausstel-
lungstechnischer und museologischer Anforderungen, 
kann derzeit Überhaupi nicht beantwonet werden. 

Die Erhaltung und Fliege der ortsfesten baulichen Be
standteile der Fideikommisse ist im Prinzip nach den glei
chen Kriterien, die die Denkmalpflege auch an nicht durch 
Fideikommißrecht gebundene Kulturdenkmäler anlegt, in 
den letzten l'ünlimdvicrzig Jahren einigermaßen erfolgreich 
durchgeführt worden. Größere Verluste sind in diesem 
Zusammenhang nicht zu beklagen, was für die allgemeine 
Denkmalpflege nicht immer gilt. Dabei kommt der staat
lichen Denkmalpflege entgegen, daß der Denkmaleigen
tümer von Stand lieharrend an dem Bestand an Baulich
keiten, der greilbaren Substanz des -splendor familiae 
et nominis-, festzuhalten versucht und manchmal auch 

ler in die Verantwortung zur Unterhaltung gebundenen 
Adelsvermögens gezogen worden. 

Wenn es im Untertitel einer juristischen Habilitations
schrift über Fideikommißrecht heißt Studien zum Abster
ben eines Rechtsinstitute», so haben wir die Erfahrung ge
macht, daß dieses Absterben einem anhaltender Todes
kampf gleicht, der noch lange nicht bei seinem Ende ange
kommen ist 
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